
 

  

 

Telefon: 0 233-22262 
Telefax: 0 233-989 22262 
 

 Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung 
Stadtentwicklungsplanung 
PLAN-HAI-11-V mit I-43 
 

   

Flächen an der Muttenthalerstraße; 
Behandlung einer Petition, diverser Bürgerversammlungsemp-
fehlungen 
und eines Bezirksausschuss-Antrags 
        
    
Petition: 
zu Stadtentwicklungsplan Step 2040 TOP 2.6. 
Endgültige Ablehnung der Bauplanung Nr. 16 
Auflösung Bebauungsplanverfahren A 1433 
der Bürgerinitiative Klima- und Landschaftsschutz für Sollner Felder vom 11.12.2022 
 
Auskunft über die geplante Wohnbebauung an der Muttenthalerstraße 
BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 04676 des Bezirksausschusses 
des Stadtbezirkes 19 - Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln vom 
08.11.2022 
 
Keine Bebauung auf dem Gelände des Reitvereins an der Muttenthalerstraße in Solln 
Empfehlung Nr. 20-26 / E 00920 
der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 19 - Thalkirchen-Obersendling-Forstenried- 
Fürstenried-Solln am 24.10.2022 
 
Keine Bebauung der "Sollner Felder" 
Empfehlung Nr. 20-26 / E 01460 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 19 - Thalkirchen- 
Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln am 26.10.2023 
 
Sollner Felder zum Landschaftsschutzgebiet deklarieren 
Empfehlung Nr. 20-26 / E 01461 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 19 - Thalkirchen- 
Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln am 26.10.2023 
 
Erhalt von Reitsportflächen an der Muttenthalerstraße 
Empfehlung Nr. 20-26 / E 01462 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 19 - Thalkirchen- 
Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln am 26.10.2023 
 
KEINE Bebauung der Sollner Felder auf den Flächen zwischen der Littmannstraße und 
dem Reitverein Corona 
Empfehlung Nr. 20-26 / E 01463 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 19 - Thalkirchen- 
Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln am 26.10.2023 
 
Nichtbebauung der Freiflächen zwischen Wolfratshauser Straße (Solln) und 
Waterloostraße (Forstenried) 
Empfehlung Nr. 20-26 / E 01464 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 19 – Thalkirchen 
– Obersendling – Forstenried – Fürstenried – Solln am 26.10.2023 
 
Langfristiger Erhalt des Sonnengartens Solln 
Empfehlung Nr. 20-26 / E 01504 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 19 - Thalkirchen- 
Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln am 26.10.2023 

 
 

 
 

Hinweis / 
Ergänzung vom 
25.06.2024 
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Behandlung der Petition der Bürgerinitiative Grüngürtel München SÜD vom 24.06.2024 

 
Petition: 
Keine Bebauung des Grüngürtels München SÜD 
der Bürgerinitiative Grüngürtel München SÜD vom 24.06.2024 

 
 
Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 12413 
 
 
Anlagen: 
 
17. Petition vom 24.06.2024 inkl. Anlage (Kommentare zur Petition) 
 
 
Hinweis / Ergänzung zum 
Beschluss des Ausschusses für Stadtplanung und Bauordnung vom 10.07.2024 (VB) 
Öffentliche Sitzung 
 
 
I. Ergänzung zum Vortrag und Antrag der Referentin: 

 

1. Sachverhalt 

 
Nach Drucklegung der o.g. Beschlussvorlage hat die Bürgerinitiative Grüngürtel München 
SÜD am 24.06.2024 die als neue Anlage 17 beigefügte Petition „Keine Bebauung des 
Grüngürtels München SÜD“ an den Stadtrat der Landeshauptstadt München per E-Mail 
eingereicht. Die Anlagen zur Petition enthalten Begründungen der Unterzeichner*innen 
der Petition sowie die zur gleichen Thematik am 31.10.2023 gestellte Petition an den 
Bayerischen Landtag. Die Behandlung dieser Petition vom 31.10.2023 wird auf Seite 15 f. 
der Beschlussvorlage dargestellt.  
Aufgrund der räumlichen und inhaltlichen Übereinstimmung der geäußerten Forderungen 
mit der im Betreff genannten. Beschlussvorlage „Flächen an der Muttenthaler Str. und Be-
handlung der Petition zum STEP 2024“ wird die Petition vom 24.06.2024 ergänzend auf-
gegriffen. Zusätzlich wurde dem Stadtrat eine Unterschriftenliste mit Stand 07.06.2024 mit 
5.534 Unterzeichnenden sowie Begründungen der Unterzeichnenden zur Petition zuge-
sandt (siehe Anlage 17).  
 

 
 
 

Die Petition vom 24.06.2024 hat folgenden Wortlaut: 
 
„Petition: Keine Bebauung des Grüngürtels München SÜD 
 
Unsere Forderung an die Politik um die Flächen des „Grüngürtel MünchenSÜD“ als 
Freiraum langfristig zu sichern: 
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1. Das im Grüngürtel bestehende Landschaftsschutzgebiet LSG-00120.14 „Gebiet um 
das Kloster Warnberg mit angrenzenden Waldstücken in Richtung Forstenried und 
Solln“ ist langfristig zu sichern und dauerhaft von Bebauung und Versiegelung 
freizuhalten. 

2. Die unbebauten Flächen im Grüngürtel sind durch Ausweisung als 
Landschaftsschutzgebiet langfristig zu sichern und dauerhaft von Bebauung und 
Versiegelung freizuhalten. 

3. Der Grüngürtel MünchenSÜD soll in seiner Gesamtheit als naturnaher Erholungsraum 
für die Münchner Bevölkerung erhalten bleiben, und zur Sicherung und Entwicklung 
der biologischen Vielfalt im Rahmen der Biodiversitätsstrategie München ökologisch 
weiterentwickelt werden. 

 
Begründung: 
Klima 
Vegetationsbestandene Freiflächen mit hoher Kaltluftproduktion sind wichtige klimatische 
Ausgleichsräume in der Stadt und können durch Flurwinde die Wärmebelastung in Sied-
lungsgebieten reduzieren, insbesondere im westlichen und südlichen Stadtgebiet von 
München, wo die Kaltluftdynamik eine wichtige Rolle spielt. 
Die Stadtklimaanalyse der Landeshauptstadt München hat im Grüngürtel MünchenSÜD 
Flächen von hoher bis sehr hoher bioklimatischer Bedeutung identifiziert. Der Erhalt dieser 
Flächen ist ein wichtiger Beitrag zur Klimaanpassung und zum Schutz des Grundrechts 
auf Gesundheit. Der Klimawandel führt in München zu einer Zunahme der Sommertage 
und zu einer erhöhten Hitzebelastung, die vor allem für vulnerable Gruppen gefährlich 
werden kann. 
Der Grüngürtel spielt eine wichtige Rolle bei der Temperaturregulierung der Stadt und ist 
entscheidend für die Gesundheit der Stadtbewohner*innen, insbesondere für ältere Men-
schen, Pflegebedürftige und Menschen mit Vorerkrankungen. 
Ein Kaltluftentstehungsgebiet mit einer Frischluftschneise nach § 1 Abs. 1 Ziffer 4 
Bundesnaturschutzgesetz ist gesetzlich geschützt. Seine Erhaltung ist eine notwendige 
Klimaanpassungsmaßnahme, um die zukünftige Erwärmung effektiv zu dämpfen und 
dadurch das Grundrecht auf Gesundheit vorbeugend zu schützen. Dieses Erfordernis hat 
das Bundesverfassungsgericht in seinem Klimabeschluss v. 24. 3. 2021 
aufgestellt. 
Naherholung 
Die Freiflächen im Münchner Grüngürtels sind beliebte und gut erreichbare Naherholungs-
gebiete. Sie bieten allen Bevölkerungs- und Altersgruppen vielfältige Möglichkeiten zur 
Entspannung und Erholung, zum Spazierengehen und zur Bewegung in der Natur. 
Das Erleben der Natur trägt wesentlich zur Gesundheit des Menschen bei. Gleichzeitig 
wird vor allem bei Kindern durch die Möglichkeit, verschiedene Pflanzen und Tiere in ihrer 
natürlichen Umgebung zu beobachten, ein Naturverständnis geweckt bzw. gefördert. Dies 
wirkt sich langfristig positiv auf das Umweltbewusstsein und das Umweltverhalten aus. 
Darüber hinaus tragen die Naherholungsgebiete durch ihre fußläufige Erreichbarkeit dazu 
bei, den Individualverkehr durch "Ausflüge ins Grüne" zu reduzieren und damit zusätzliche 
Emissionen, Lärm und Umweltbelastungen zu vermeiden. 

 
Biodiversität 
Die massive Bebauung unversiegelter Flächen in der Stadt München führt zu einem fort-
schreitenden Verlust von Lebensräumen und Ökosystemen. 
Der Fortschrittsbericht zur Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie nennt laut Bayerischem Ag-
rarbericht 2022 folgende Hauptursachen für den Rückgang der biologischen Vielfalt: 
 

 Flächenversiegelung und Verlust naturnaher Flächen 
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 Zerschneidung und Zersiedelung der Landschaft 
 Stoffeinträge aus der Luft und die Veränderung des Klimas 
 die zunehmende Freizeitnutzung der Landschaft 
 die intensive land- und forstwirtschaftliche Nutzung von Flächen 

 
Der Verlust an biologischer Vielfalt und natürlichen Ökosystemen, den wir derzeit erleben, 
ist ebenso katastrophal wie der Klimawandel. Beide sind eng miteinander verknüpft, denn 
der Klimawandel beschleunigt den Verlust der biologischen Vielfalt und gesunde Ökosys-
teme sind wichtige Verbündete im Kampf gegen den Klimawandel. 
Fläche Reitverein Corona München Solln e.V. 
Der Reitverein Corona München Solln e.V. ist einer der letzten Reitvereine auf Münchner 
Stadtgebiet. Er besteht seit über 50 Jahren und ist seitdem fester Bestandteil des sozialen 
Miteinanders der Münchner Bürger*innen aller Altersgruppen. Darüber hinaus trägt das 
Gelände des Reitvereins Corona durch seine weitgehend unbebauten Flächen mit kurzra-
sigen Wiesen, alten Bäumen und Sträuchern zur Biodiversität und Artenvielfalt bei. Die 
Stallungen bieten Brut- und Nistplätze für stark geschützte Gebäudebrüter wie Mehl- und 
Rauchschwalben sowie Feld- und Haussperlinge. Insgesamt tragen die Flächen auch we-
sentlich zur nächtlichen Abkühlung des Stadtrandes bei. 
Quellen (…)“ (vgl. Quellen in Anlage 17) 

 
2. Stellungnahme zu den Forderungen 

2.1. Forderung 1 

Zur Forderung 1 „Das im Grüngürtel bestehende Landschaftsschutzgebiet LSG-00120.14 
„Gebiet um das Kloster Warnberg mit angrenzenden Waldstücken in Richtung Forstenried 
und Solln“ ist langfristig zu sichern und dauerhaft von Bebauung und Versiegelung freizu-
halten“ wird wie folgt Stellung genommen: 

 
Der vollumfängliche Erhalt des rechtsverbindlich festgesetzten Landschaftsschutzgebietes 
LSG-00120.14 „Gebiet um das Kloster Warnberg“ (LSG) und damit auf den zu schützen-
den Landschaftsraum ist bereits heute planungs- und naturschutzrechtliche Ausgangs-
lage. Somit bleibt das bestehende LSG auch bei einer potenziellen Siedlungsentwicklung 
vollumfänglich erhalten. Der Schutzstatus des Landschaftsschutzgebietes ist erläutert auf 
Seite 13 sowie Seite 20 ff. der Beschlussvorlage.  
 
Im Antragspunkt 2, Satz 1 der Referentin wird der Forderung 1 daher entsprochen. 
 
 
2.2. Forderung 2 
 
Zur Forderung 2 „Die unbebauten Flächen im Grüngürtel sind durch Ausweisung als 
Landschaftsschutzgebiet langfristig zu sichern und dauerhaft von Bebauung und 
Versiegelung freizuhalten.“ wird wie folgt Stellung genommen: 

 
Die geäußerten Forderungen würden eine Vergrößerung des Landschaftsschutzgebietes 
und den dauerhaften Verzicht auf eine Bebauung am Siedlungsrand von Solln bedeuten. 
Sie stützen sich auf die Annahme, dass dadurch wichtige Funktionen einer nachhaltigen 
Stadtentwicklungsplanung, wie die Klimaverträglichkeit, der Schutz der Biodiversität sowie 
die Versorgung der Bevölkerung mit Erholungs- und sozialverträglichen Sportflächen dort 
nicht in ausreichender Weise gewährleistet werden können. 
 
Diese Einschätzung wird nicht geteilt. In der Beschlussvorlage wird auf Seite 16 f. 
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herausgestellt, dass das Gebiet sowohl für die Stadtentwicklungsplanung als auch für die 
Freiraumentwicklung von hoher Bedeutung ist und dass diese konkurrierenden Anforde-
rungen im Rahmen von vertiefenden Untersuchungen und Planungen miteinander in Ein-
klang zu bringen sind. Entsprechend den Ausführungen in der Beschlussvorlage auf Seite 
19 wäre eine Erweiterung des Landschaftsschutzgebietes mit einer Änderung des aktuell 
geltenden FNP verbunden. 
 
Die durchgeführte Bewertung der aktuellen Rahmenbedingungen sowie der konkreten Si-
tuation kommt zu dem Ergebnis, dass die im Jahr 1992 getroffene Abwägung im Rahmen 
der Aktualisierung des Flächennutzungsplans mit integrierter Landschaftsplanung (FNP) 
dem gesetzlichen Auftrag nach § 1 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) entspricht, eine nach-
haltige städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten. Der geltende FNP berücksichtigt in 
diesem Bereich insbesondere  
 

 die Anforderungen an die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, durch die Darstellun-
gen von Flächen für das Wohnen als Ergänzung der bestehenden Siedlung, 

 die sozialen Bedürfnisse der Bevölkerung durch das Symbol für Gemeinbedarfsflä-
che Erziehung zur Sicherung sozialer Infrastruktureinrichtungen, 

 die sozialen Bedürfnisse der Bevölkerung durch die Darstellung von Flächen für 
den Sport, wodurch der vor Ort ausgeübte Reitsport planungsrechtlich gesichert 
wird, 

 die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, hier durch die nachrichtliche Übernahme des rechtsverbindlich fest-
gesetzten Landschaftsschutzgebietes LSG-00120.14 

 die Versorgung mit Grün- und Freiflächen durch die Darstellung von Flächen für 
Allgemeine Grünflächen sowie Sonstige Grünflächen. 

 
Es werden darüber hinaus Maßnahmen vorgeschlagen, die sicherstellen, dass in den wei-
teren Planungsschritten die städtischen Zielvorgaben hinsichtlich des Landschaftsschut-
zes, des Arten- und Naturschutzes, die Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpas-
sung berücksichtigt werden. In einer Gesamtbetrachtung ist dieser Bereich grundsätzlich 
geeignet für eine ergänzende Siedlungsentwicklung. Eine konkretisierende Größenord-
nung kann jedoch aufgrund fehlender gutachterlicher Untersuchungen und ohne konkrete 
Planungskonzepte nicht näher bestimmt werden. Auf den Entscheidungsvorschlag auf 
Seite 20 f. wird hingewiesen.  
In Kenntnis über die begrenzen Potenziale für bezahlbaren Wohnungsbau und sozialer 
Infrastruktur im gesamten Stadtgebiet der Landeshauptstadt München in Verbindung mit 
dem langfristigen Ziel, den öffentlichen Nahverkehr durch eine Tramlinie in diesem Be-
reich zugunsten auch der benachbarten Quartiere weiterzuentwickeln, wird empfohlen, an 
den Darstellungen des geltenden FNP festzuhalten.  
 
Im Antragspunkt 2, Satz 2 der Referentin wird der Forderung 2 daher nicht entsprochen. 
 

 
 

2.3. Forderung 3 
 

 
Zur Forderung 3 „Der Grüngürtel MünchenSÜD soll in seiner Gesamtheit als naturnaher 
Erholungsraum für die Münchner Bevölkerung erhalten bleiben, und zur Sicherung und 
Entwicklung der biologischen Vielfalt im Rahmen der Biodiversitätsstrategie München 
ökologisch weiterentwickelt werden.“ wird wie folgt Stellung genommen: 
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In der, in diesem Hinweisblatt behandelten Petition vom 24.06.2024 umfasst der als 
„GrüngürtelSÜD“ bezeichnete Bereich die Flächen zwischen Forstenried über den Warn-
berger Riedel bis Solln (Diese Flächen liegen in großen Teilen innerhalb des Gesamtum-
griffs der Parkmeile „Südpark – Warnberger Riedel“ (siehe Anlage 5), für welche das Refe-
rat für Stadtplanung und Bauordnung zusammen mit externen Gutachtern eine freiraum-
bezogene Masterplanung erarbeitet hat, wie auf Seite 9 der Beschlussvorlage beschrie-
ben. Mit der Masterplanung werden insbesondere Ziele und Empfehlungen für den Erhalt 
und die Entwicklung qualitätvoller Frei- und Grünräume für die Erholung und den Aufent-
halt sowie zur Erfüllung ihrer ökologischen Funktionen gegeben.   
 
Wie unter Punkt 2.2 „Forderung 2“ sowie Seite 10 der Beschlussvorlage ausgeführt, sieht 
der FNP in diesem Bereich als Siedlungsabschluss aber auch Teilflächen für eine Wohn-
bebauung in Verbindung mit sozialer und grüner Infrastruktur vor. Die Empfehlungen und 
Leitziele aus der Masterplanung sollen eine Freiraumentwicklung in diesem Bereich kon-
kretisieren. Wie dort begründet, soll an der Darstellung der Wohnbauflächen im FNP fest-
gehalten werden. Somit kann der Forderung 3 für diesen Bereich nicht entsprochen wer-
den, alle weiteren Flächen bleiben durch die landschaftsplanerischen Darstellungen des 
FNP als Freiräume gesichert.  
 
Im geänderten Antragspunkt 3 der Referentin wird daher der Forderung 3 teilweise ent-
sprochen, d.h. der Erhalt und die Weiterentwicklung der Freiflächen wird entsprechend 
den Darstellungen des geltenden Flächennutzungsplans mit integrierter Landschaftspla-
nung (FNP) angestrebt. Ein Freihalten, der für das Wohnen, bzw. für eine Gemeinbedarfs-
einrichtung (Erziehung) dargestellten Bereiche, wird nicht befürwortet. 
 
 

 
Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ändert sich der Antrag der Referentin wie aus 
nachstehender Ziffer II. ersichtlich. 
 
Die Änderungen im Antrag der Referentin sind im Fettdruck dargestellt. 
 
 

II. Antrag der Referentin 

 
Ich beantrage Folgendes: 
 
1. Der in der Petition der Bürgerinitiative „Klima- und Landschaftsschutz für Sollner 

Felder“ vom 11.12.2022 geforderten Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses für das 
Bebauungsplanverfahren A Nr. 1433 sowie der Herausnahme des Baugebietes aus 
dem STEP2040 wird nicht entsprochen. 
 

2. Der Petition der Bürgerinitiative „Klima- und Landschaftsschutz für Sollner Fel-
der“ vom 11.12.2022 sowie der Petition der Bürgerinitiative „Grüngürtel München 
SÜD“ vom 24.06.2024 wird hinsichtlich des vollumfänglichen Erhalts des Landschafts-
schutzgebiets LSG-00120.14 "Gebiet um das Kloster Warnberg" sowie dessen lang-
fristiger Sicherung und Freihaltung von Bebauungs- und Versiegelung entspro-
chen. Der geforderten Erweiterung dieses Landschaftsschutzgebietes um derzeit alle 
unbebauten Flächen wird nicht entsprochen. 

 
3. Der in der Petition der Bürgerinitiative „Grüngürtel München SÜD“ vom 
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24.06.2024 geforderte Erhalt und die Weiterentwicklung der Flächen im Bereich 
um den Warnberger Riedel wird entsprechend den Darstellungen des geltenden 
Flächennutzungsplans entsprochen.  

 
4. Die Verwaltung wird beauftragt, den Initiator*innen der Petition der Bürgerinitiative 

„Klima- und Landschaftsschutz für Sollner Felder vom 11.12.2022 das Ergebnis 
der Stadtratsbefassung mitzuteilen. 

 
5. Die Verwaltung wird beauftragt, den Initiator*innen der Petition der Bürgerinitia-

tive „Grüngürtel München SÜD“ vom 24.06.2024 das Ergebnis der Stadtratsbe-
fassung mitzuteilen. 

 
6. Der Antrag Nr. 20-26 / B 04676 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 19 - Thalkir-

chen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln vom 08.11.2022 ist damit gemäß Art. 
60 Abs. 4 Gemeindeordnung behandelt. 

 
7. Die Empfehlung Nr. 20-26 / E 00920 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 19 - 

Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln am 24.10.2022 ist gemäß Art. 
18 Abs. 4 Gemeindeordnung behandelt. 

 
8. Die Empfehlung Nr. 20-26 / E 01460 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 19 - 

Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln am 26.10.2023 ist gemäß Art. 
18 Abs. 4 Gemeindeordnung behandelt. 

 
9. Die Empfehlung Nr. 20-26 / E 01461 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 19 - 

Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln am 26.10.2023 ist gemäß Art. 
18 Abs. 4 Gemeindeordnung behandelt. 

 
10. Die Empfehlung Nr. 20-26 / E 01462 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 19 - 

Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln am 26.10.2023 ist gemäß Art. 
18 Abs. 4 Gemeindeordnung behandelt. 

 
11. Die Empfehlung Nr. 20-26 / E 01463 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 19 - 

Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln am 26.10.2023 ist gemäß Art. 
18 Abs. 4 Gemeindeordnung behandelt. 

 
12. Die Empfehlung Nr. 20-26 / E 01464 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 19 - 

Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln am 26.10.2023 ist gemäß Art. 
18 Abs. 4 Gemeindeordnung behandelt. 

 
13. Die Empfehlung Nr. 20-26 / E 01504 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 19 - 

Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln am 26.10.2023 ist gemäß Art. 
18 Abs. 4 Gemeindeordnung behandelt. 

 
14. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle. 

 



 









Anlage 17




































































































































































































